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Vadiscbe Ikultur und Geschickte
Nr . n Vellage zur Karlsruher Zeitung « Vsdiscber Staatsanzeiger Lr . S7 25. April ,92»

Der TolnuLSbok
Ei» «ufgehobencs badisches Bettlereldorado

Auf den badischen topographischen Blättern findet der
Wanderer zwischen dem Dörfchen Leibenstadt bei Adels¬
heim und dem württembergischen Oberkcssach den Namen
„Ehemal. Tolnayshof " eingezeichnet. Vergebens schaut
man sich an Ort und Stelle nach den Überresten dieser
einstigen Siedlung um ; fragt man aber die älteren Be¬
wohner der Nachbarorte um die Geschichte des Hofes, so
umzieht ein spöttisches Lächeln ihren Mund , und „wir
sind froh , daß wir das Diebspack los haben" wird uns
zur Antwort .

Ursprünglich ivar aber der Tolnayshof kein Diebes¬
nest , sondern die Siedlung eines ungarischen Edelmanns ,
Franz von Tolnay de Goelehe, der Geld besaß , in den
Kriegsläusten um 1700 wie viele andere das Soldaten¬
handwerk betrieb und eines Tages den Degen mit dem
Pflug vertauschte und Bauer ward . Bon der Gruudherr -
schaft Geminingen -Hornberg erwarb er sich 100 Morgen
Land , ließ Wohn- und Ükonomiegebäride aufführen , und
der Betrieb begann . „Tolnayshof " nannte er sein Be¬
sitztum , die Umwohner sagten einfach : die „Tollesheifer ".
Als aber der Besitzer nach dreißig Jahren die auf dem
Anwesen ruhenden Grundlasteir nicht mehr bezahlen
konnte, zog die Grundherrschaft die Güter wieder an sich
und gab sie anderwärts in Pacht ; die Gebäulichkesten
verfielen . Das war das Ende des Tolnayshofes .

In der Folge verkaufte aber die Grundherrschaft ein¬
zelnes Gelände als Bauplätze an mehrere Familien ,
meist „fahrendes Volk "

, und so entstand eine zweite Sied¬
lung gleichen Namens . Die Bedingungen zur Aufnahme
in den neuen Hosverband scheinen keine harten gewesen
zu sein . Braut und Bräutigam ließen sich vom Ortsvor¬
stand zu Leibenstadt gegen einen Kronentaler eine kurze
Bescheinigung ausstellen , mit welcher die beiden Glück¬
lichen beim GemmingenschenAmtmann im nahen Widdern
vorsprachen. Aus einem Aktenstück des Jahres 1846 , wo¬
rin über die Rechtslage des Hofes und der Hofeinwohner
in fiüheren Zeiten berichtet werden muß , erfahren wir :
Das Paar brachte einen Krug Branntwein und ein Körb¬
chen voll Haselnüsse mit . Nach kurzem Befragen über
die Verhältnisse des Bittstellers habe der Beamte dann
auf das Wohl der Braut und die Frau Amtmännin , auf
das Wohl des Bräutigams getrunken , und dann sei alles
nach Wunsch gegangen .- Der Kolonist mußte sich ver¬
pflichten, in der Erntezeit drei Tage Fronarbeit zu lei¬
sten , einen Sommerhahn abzuliefern , von jedem jungen
„Bienenstamm " 6 Pfennige Blutzehnt zu geben, im
Schloßgarten zu Widdern 4—5 Tage zu arbeiten , für die
Herrschaft jährlich 3 Pfund Werg oder Hanf zu spinnen
und jährlich 2 Gulden Schutzgeld zu bezahlen.

Da die Ansiedler außer dem etwaigen Gelände zum
Bau eines Hauses keine Gärten und Acker besaßen, gin¬
gen sie hausieren mit Mausefallen , Kochlöffeln, Farbwaren ,
Körben und Strohmatten ; andere gaben im Jahre 1851
als Berus an : Handelsmann und Bettel ; Siebmacher
und Bettel ; Tagelöhner und Bettel ; Tüncher undBettel ;
Farbhändler und Bettel ; Schwarzblechner und Bettel ;
nur der Stabhalter schreibt : Stabhalter und Stroharbeit .
Mit der Zeit stieg die Zahl der in 38 Gebäuden wohnen¬
den Personen auf 260. Wieviel fiemdes Diebsgesindel
und Verbrecher mögen auch hier sicheren Unterschlupf ge¬
funden haben ! Ehe der badische Staat vor 125 Jahren
gebildet wurde und die vielen Gebiete der Grafen , Her¬
zoge , Bischöfe usw . die einheitliche Durchführung einer
Polizeiordnung nicht zuließen , fühlten sich die Bettelleute
in ihrem abseits gelegenen Eldorado ganz wohl , sie ern¬
teten , was sie nicht gesät, und pflückten, was sie nicht ge¬
pflanzt hatten . Da machte ihnen 1836 das Gesetz über
das Verbot des Bettels einen Strich durch ihre Rechnung ;
ein Bericht sagt, „sie gerieten in die größte Verlegenheit " ,
sie hätten „sich beim Bettel ganz Wohl gefühlt "

, und die
nun gewährte Armenunterstützung reiche lange nicht an
die früheren Einnahmen aus dem Bettelhandwerk heran .

In den Amtsstuben häuften sich um 1830 und später
die Akten über den Tolnayshof . Dis verwickelten Verhält -
niste aus vorbadischen Zeiten zwangen zu öfteren Er¬
hebungen zur Ergrllndung der jetzigen Rechtslage , irgend
jemand mußte zu den staatlichen Abgaben herangezogen
werden können. Doch Leibenstadt sowohl, auf dessen Ge-
inarkung der Hof lag , als auch die Grundherrschaft Gem-
rningen wehrten sich tapfer , und von den Tolnayshöfern
war nichts zu holen ; diese lebten rein auf Kosten der
Staatskasse . Gegen die Ausführungsbestimmuirgen eines
neuen Gemeindegesetzes erhob um 1840 die Grundherr¬
schast selbst Beschwerde beinl Bundestag ; sie sollte näm¬
lich mit den Hofbauern , entsprechend den Steuerkapita¬
lien , die öffenllichen Lasten tragen , ein Verlangen , das
die dortigen Einkünfte weit überschritt . Um aber den
Zwangsmaßnahmen aus dem Wege zu gehen, trat 1847
die Gemmingensche Herrschaft dem Staat drei Fünftel
der Gemarkung einschließlich des Hofes unentgelttich ab
und war damit von den Lasten der Kolonie befteit . Der
Staat war Alleinherrscher und — alleiniger Zahler .

Als mit Regelung der Verhältniste im Jahre 1838 der

Staat aus die Wahl eines Stabhalters , eines Polizei¬
dieners und eines Gemeinderats drang , konnten nur
energische Maßnahmen seinem Verlangen Recht ver¬
schaffen. Ein Schulhaus war im Hof nicht vorhanden ;
vor 1816 besuchten die Kinder die Schule in Leibenstadt ,
dann vermittelte ihnen ein „ambulierender Lehrer "

, der
Schneider Boenig von Untereubigheim , die Wissenschaf¬
ten ; in der Folge wars nicht viel besser ; im Jahre 1840
zeigen von 22 Unterschriften der Einwohner noch zehn
die bekannten drei ft—f—st. Erst 1862 wurde auf Staats¬
kosten ein Bauernhaus um den Preis von 182 Gulden
angekauft und als Schulhaus notdürftig eingerichtet . —
Wie um ihre allgemeine geistige Bildung , so war den
katholischen Tolnayshöfern auch um ihr Seelenheil nicht
bange. Da kein katholisches Dorf in der Nähe ivar , so
waren sie auch mit dem evangelischen Lehrer in Leiben¬
stadt zufrieden : erst 1824 erfolgte durch die Behörde die
Zuteilung der katholischen Kinder nach dem ivürttember -
gischen Oberkessach. Auf ihrem Weg zum Religionsun¬
terricht dorthin müssen die Kinder durch einen Erwach¬
senen hin - und zurückgeleitet werden, damit die Äcker .
Bäume , Gärten und Häuser sicher sind . Bald aber haben
die Kessacher die Bande satt, und der Pfarrer von Ising¬
heim wird ihr Seelenhirte . Über den jetzigen weiten Weg
klagen die Hofbewohner, über das schandhaste Betragen
die Jüngheimer . „Wenn der Haufen Kinder anzieht ,
gleicht er einem Bettelzuge ; den ganzen Tag liegen sie
uns vor der Türe , nichts ist vor ihnen sicher in den Häu¬
sern, Gärten und auf dem Felde"

, klagt der Gemeinderat ,
und oft müssen die Kinder den Ort ihres Religions¬
unterrichts wechseln, steht selbst einmal an einem Dorf¬
eingang der Polizeidiener mit gezücktem Schwert und
verwehrt der Bande den Zutritt . Man erzählt , einzelne
Dörfer hätten mit den Tolnayshöfern bestimmte Tage
zum Betteln vereinbart ; das taten denn diese auch ganz
gründlich. Die Kinder durften nur unter Führung eines
Erwachsenen betteln gehen ; einmal kamen sie ohne diese
Begleitung in ein Dorf , über den Grund beftagt , sag¬
ten sie , der Stabhalter habe sie nicht begleiten können,
weil er keine Schuhe habe . Ob dieser die Worte des Dich¬
ters kannte :

Ei , wenn ihm die Schuhe fehlen,
sollt er sich die Schuhe stehlen,

erzählt die Chronik nicht.
Aus solch kurzen Darstellungen können wir uns ein

Bild von den schlimmen Verhältnissen auf dem Hofe
machen , wo Stteit und Unverträglichkeit, Trunksucht und
B s brechen zu Hause waren . Daher beschloß der Staat ,
den Hof ganz aufzuheben und sandte in den Jahren 1852
bis 1854 in fünf Gruppen 222 Tolnayshöfer über das
große Wasser . Aber bei der „bekannten großen Frucht¬
barkeit des weiblichen Geschlechts auf dem Hof" nahm die
Zahl der Zurückgebliebenen rasch wieder zu, und alle Aus¬
gaben des Staates schienen umsonst gewesen zu sein.

Da schlug der Amtmann ein neues Verfahren vor , das
die Billigung der Regierung fand : Die durch die Über¬
nahme der Auswanderungskosten dem Staat zugefallenen
baufälligen Hütten wurden abgerissen; deren jetzige In¬
wohner wurden gezwungen, auswärts Wohnung zu
suchen. Zugleich kaufte de» Staat nach und nach weitere
Gebäulichkeiten und ließ sie dem Erdboden gleichmachen ;
freilich setzte es oft hatte Kämpfe ab , aber mit der Nie¬
derlegung eines jeden weiteren Hauses verringerte sich die
Zahl der Hofbewohner. Am 11. Januar 1881 standen
noch zwei Häuser ; 1883 wurden auch diese niedergelegt .

Nicht jeder wird mit den Maßnahmen des Staates ein¬
verstanden sein . Wer es nickst ist, der möge sich von alten
Leuten der Nachbardörser erzählen lassen , wie froh ihre
Vorfahren waren , als diese Landplage aus der Gegend
verschwunden war . Nun konnten friedliche, arbeitsame
Dörfer ihr Feldgeschäft in Ruhe betreiben , ohne fürchten
zu müssen , daß sie zur Erntezeit vor leeren Äckern stehen
würden , weil andere in der Nacht heimlich geerntet hat¬
ten , und auch der letzte Hausbewohner konnte in den drin¬
genden Erntegeschäften das Haus verlasten , well es nicht
mehr nötig war , Haus und Hof vor fremden , unlieb¬
samen Gästen zu hüten. W . Sigismund .

Erhaltuug des Ursces bet Loezklrch
Von interessierter Seite war der Plan verfolgt worden, den

oberhalb des Ortes Lenzkirch liegenden Urse« Wasserfport -
zwecken dienstbar zu machen . Dieser Urse« gehört zu den
Eigentümlichkeiten unseres SchwarzwaldeS. Es handelt sich
weniger um eine» „See " im landläufigen Sinn « des Wortes ,
sondern um eine langsam zuwachsende Seefläche, di« in ihrer
erdgeschichtllchen Entwicklung und in ihrer Fauna und Flora
einen unabfchätzbaren Schatz darstellt. Es sollte nun «in meh¬
rere Meter hoher Damm den verlandenden Moorsee ans seine
alt« Wasserfläche bringen, um einen weiteren größeren
Schrvarzwaldsee zu schaffen . Gegen diese Pläne setzte vom
Naturschutz her eine Gegenwirkung ein. Nun ist aus anderen
Gründen den Wünschen der Naturfreunde Rechnung getragen
worden. Die finanziellen Opsen für den Aufstau sind doch als
zu groß erschienen , um in ein richtiges Verhältnis für den
erhofften Gewinn gebracht werden zu können. Der Urse«
wird atfo weiterhin m alter Ursprünglichkeit als eigenartige
Erscheinung des HochfchwewzwaldeS und seiner Moore erhal¬
ten bleiben.

Si » Schwetzinger Schlotzmnsenm
Gelegentlich seines letzten Aufenthaltes in Schwetzingen hat .

Herr Ministerialrat Professor Df. Hirsch , Karlsruhe , der hoch¬
verdiente Förderer des Schwetzinger Schlotzgartens- und der
Schwetzinger Verkehrsinteresse» , den Grundstock zu einem:
künftigen Schwetzinger Schloßmuseum gelegt, indem er eins
größere Anzahl wertvoller alter französischer Stiche und
Kupfer , Pläne , Schlotzgartenführer , Gold- und Silbermünzen
Karl Theodors u . a . aus Karlsruhe nach Schwetzingen über¬
brachte, und mit der Bestimmung, daß die Sammlung als
Grundstock fiir ein künftiges Schloßmuseum dienen soll , io»
Schloß in Verwahrung gab .

Literarische Neuerscheinungen
Das Weltbild. Bücher des lebendigen Wissen ».

Herausgeber : Dr. Hans Prinzhor » . (Müller & Kie¬
penheuer , Verlag , Potsdam . ) — Der geivaltige Stoff wird
hier auf knappe Umrisse gebracht . Diese Büchere sind Weg¬
weiser fiir jedermann , der sich im unübersehbaren Einzelwis¬
sen der Fachgebiete rasch und sicher unterrichten will . Recht
und Wirklichkeit. Einblick in Werden und Vergehen der
Rechtsfvrm . Bon Prof . Hans F e h r , Berlin . — Die Ent¬
stehung des Rechts geht auf zwei Beweggründe zurück : auf
den Geltungstrieb und auf den Sicherheitswillen der Men -
schen. Ohne Recht würde einer den andern zum Wettzeug
seiner Willkür machen — das ist die menschliche Wirklichkeit
im Gegensatz zu der elementaren Naturwirklichteit. Da »
lebendige Recht gleicht immerfort aus , was aus Willkür ge¬
schieht . Aber Gesetz und Recht sind wiederum zwei getrennte
Welten . Recht kann vom Gesetz zurückgedrängt werden . —
Persönlichkeit . Einführung in die Eharakterkunde. Von Lud¬
wig KI a g e s , München-Kilchberg . Die schulmüßige Psycho¬
logie hat sicher Verdienste. Da sie aber in erster Linie eine
Erklärung der Verstandesleistungen des Menschen anstrebte ,
konnte sie nicht die Begriffe und Methoden schassen, die er¬
forderlich sind, um Einblick zu gewinnen in das Wesen des
einzelnen mit seinen offenbaren und heimlichen Beweggrün¬
den, seinen Trieben , Interessen , Idealen und nicht zuletzt
seinen mannigfachen Konflikten. Erst durch eine hierauf ge¬
richtete Betrachtungsweise wird die Seelenkunde für wirkliche
Erkenntnis des gesunden und kranken Menschen , für geschicht¬
liche Wandlungen und kulturelle Strömungen fruchtbar ge¬
macht. Die Grundbegriffe für diese neue Betrachtungsweise,
die von umwälzender Bedeutung für unsere Weltanschauung
ist, verdanken wir vor allem Klages, der hier von seiner Lehre
eineu kurzen Abriß bietet. — Leib — Seele — Einheit . Ein
Kernproblem der neuen Psychologie . Von Haus Prinz -
horn , Frankfurt a . M . Während die Psychologie des 19.
Jahrhunderts , im Experiment und in der Anlehnung an die
Naturwissenschaft gipfelnd, grundsätzlich seelische Vorgänge
unabhängig von der Person untersuchte, sind heute nicht nur
alle biologischen , sondern auch die historischen und systema¬
tischen Wissenschaften durchsetzt von Persönlichkeitsproblemen.
Es ist eine völlig andere Psychologie , die sich da auswirkt : Sie
geht von Nietzsche aus , stützt sich auf altes Erkenntnisgut cer
Dichter , auf die romantischen Denker — vor allein Carus —
und ihren Vorläufer Goethe, und baut aus Einsichten, di«
analytisch mit Hilfe von Charakterologie und Ausdruckskunde
gewonnen sind, eine Lehre vom Menschen auf , deren Kern ,
im schroffen Gegensatz zur abklingenden Psychologie , die Lehre
von der vollkommenen Leib-Seele -Einheit ist. — Die Geburt
des Abendlandes . Geschichte als Sinndeutung der Gegenwart .
Von Hans M ü h l e st e i n , Frankfurt a. M . Das Abend¬
land entstammt der Kreuzung zwischen Südmenschen und
Nordmenschen am Mittelmeer . Daraus erwachsen in drei
großen Seelenkrisen die drei Phasen unseres Werdens : An¬
tike , Mittelalter , Neuzeit. Bachofens seherischer Geist wird
hier fruchtbar in einer Gesamtschau des -Lebensganzen un¬
serer abendländischen Vorzeit. Wir erkennen neu das U»
lebendige hinter der starren Maske der Geschichte und fiihlen
mit Schrecken vielleicht , aber auch mit der Erhebung , die im
Tragischen liegt» daß es dieselben Grundgewalten sind, die
auch uns — allen wechselnden geschichtlichen Formen zum
Trotz — unerbittlich in die Zukunft treiben . Aus der Seelen¬
lage unserer Zeit heraus wird hier der Versuch gemacht, ein
neues , zwischen Blut und Geist gespanntes Geschichtsbild auf¬
zubauen . — Ostasien. Werden und Wandel des chinesischen
Kulturkreises. Von Prof . Richard W i l h e l m , Frankfurt a .M.
Auf der Kultur des alten China beruhen der ganze Osten und
feine ewige Weisheit . Die staatliche Entwicklung Chinas in
deutlich geschiedenen Stufen und die wechselvollen politischen
Beziehungen zu den übrigen Ländern beherrschen die Ge¬
schichte Oftasiens , bis der junge Westen mit seiner Gewalt
einbricht und den alten Osten dem Untergänge nahebringt .
Aber in allen inneren Krisen und äußeren Gefahren hat sich
der Osten gewandelt und geht , durchsetzt von europäischen
Anregungen , einem neuen Ausgang entgegen, der nicht nur
kulturpsychologisch spannend, sondern auch wirtschaftlich wie
politisch wichtig ist und unser Weltbild mitbestimmt. — Ratnr -
erkeuutnis. Vom Gegenstand der Naturwissenschaften . Von
Prof . Fritz D r e v e r m a n n , Frankfurt a. M . Die analy¬
tisch arbeitenden Naturwissenschaften zersplittern sich immer ^
mehr . Das gemeinsame Ziel verschwimmt den einzeln vor¬
dringenden Forscherin Die Kluft zwischen ihnen — den Ver¬
tretern wissenschaftlicher Arbeit, zumeist au Universitäten —
und dem Volk , das gern daran teilnehmen möchte, wird immer
breiter . Ws Vermittlung zwischen den Einzelfächern einer¬
seits » zwischen Volk und Forschung andererseits wird hier eine
Darstellung der Erdnatur versucht , die zugleich Grundriß für
ein neuartiges Museum sein soll. Ein Fachmann versucht, an
die Stelle getrennter systematisch erstarrter Vorführungen

Geriete die Frage nach unserem anichaulichen Wis¬
sen in den Vordergrund zu stellen und sämtlich , ans zusal »
ligen Bedürfnissen der Gesellschaft entstandenen Wipenschaste«
zur Antwort heranzuziehen und neu aufzuteilen .

Grundriß der Musikwissenschaft . Von Prof vr H . Rie -
rnn . 4. Auflage , durchgesehen von Prof . vr . I . Wolf. 160
>iten Geb 180 ‘M . Verlag von Quelle & Meyer in Leip-
> — Der steil,« und doch erstaunlich vollständige Grundriß
in der vottiegenden Auflage von Prof . Wolf, dem bekann-

, Berliner Musikwissenschaftler , überarbeitet worden. Mu -
er und Musikfreunde und besonders die studierenden der
rrsikwiffenschaft werden es ihm zu danken wissen , daß er
ffe durch bewundernswürdige Übersichtlichkeit ausgezeichnete
nzyklopädie der Musikwissenschaften en ministure weiter¬
führt hat .
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Deutsches Institut kür wirt¬
schaftliche Arbeit Ln der ökkent-
' lichen Verwaltung

— DIWIV —
Das „Deutsche Institut für wirtschaftliche Arbeit in der

öffentlichen Verwaltung "
(Diwiv ) ist eine gemeinnützige Ein -

richtung, begründet von der Bertvaltungsalndemie Berlin . Das
Institut wird von den deutschen Beamtenberufsverbänden und
den Behörden des Reichs, des Staats und der Gemeinden
unterstützt und gefördert . Die Geschäftsstelle des Instituts
befindet sich in Berlin W 8, Charlottcnstr . 50/51 .

Zweck des Instituts ist : Mitarbeit an der Vereinfachungund wirtschaftlicheren Gestaltung der öffentlichen Verwaltung .Das Institut soll nicht in die gleichartigen Arbeiten der Be¬
hörden und der Einrichtungen auf privatwirtschaftlichem Ge¬
biet eingreifen , sondern sie nach bestimmten Richtungen er¬
gänzen . Es soll die Ergebnisse der privatwirtschaftlichen Ar¬
beit auf ihre Verwendbarkeit für die behördlichen Einrich¬
tungen prüfen , sie verarbeiten und rechtzeitig auf Mitberück¬
sichtigung der besonderen behördlichen Anforderungen hin¬wirken. Es soll andrerseits die Ergebnisse der amtlichen Ar¬
beiten in den verschiedenen Behörden sammeln , die gegensei¬tige Kenntnis der Arbeiten , Einrichtungen und Methoden zur
wirtschaftlicheren Verwaltung , besonders zwischen Reich ,Ländern und Gemeinden vermitteln , die Ergebnisse in dieBreite tragen und die Beamtenschaft als Mitarbeiter und I
Träger der Bewegung gewinnen .

Über das Wesen der Aufgaben und Weg und Ziel der Ar¬beiten des Instituts gibt nachstehender Bericht näheren Auf¬schluß:
Arbeitsgemeinschaften .

In den Arbeitsgemeinschaften wirkt die Beamtenschaft mitbei der Lösung der Aufgaben , die dem Diwiv gestellt werden.
Die Arbeitsgemeinschaft für Berwaltungs - und Büroreform ,die zu ihren Mitgliedern Beamte der Reichs- und preußischenZenteralbehörden , der Reichsmittelbehörden , der Reichsbahnund der Reichspost , der Stadtverwaltung Berlin und verschie¬dener Provinzial - und Lokalbehörden zählt , gliedert sich indrei Ausschüsse .
Der erste Ausschuß behandelt das Problem der registratur¬losen Arbeit . Er prüft , ob allgemein oder in welchen Fällenund unter welche» Voraussetzungen die Einrichtung der regi¬straturlosen Arbeit zweckmäßig ist, welche Vorteile und welcheNachteile sie für die Verwaltung bietet, welche Bücher undListen zu führen und mit welchen technischen Hilfsmitteln dieseFachregistraturen auszustatten sind.
Der zweite Ausschuß behandelt die Abteilungsregistratur .
Der dritte Ausschuß behandelt das Problem der Arbeits -Verteilung, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt, inwie¬weit der Geschäftsbetrieb durch Übertragung von Arbeitenhöher bezahlter Kräfte an minder bezahlte Kräfte verbilligtUnd vereinfacht werden kann . Darüber hinaus beschäftigt sichder Ausschuß mit anderen Fragen der Vereinfachung des Ge¬

schäftsbetriebes (Dezentralisation , technische Verbesserungenusw.).
Die Arbeitsgemeinschaft für das Haushalts -, Kassen - undRechnungswesen behandelt neue Formen des Haushalts , derKassen- und Rechnungsführung . Namentlich erörtert sie Vor¬

schläge , wie das Zahlungs -, Anweisungs - und Rechnungs-
wesen sowie die Rechnungskontrolle der öffentlich-rechtlichenVerbände vereinfacht und verbilligt werden kann.

Die Arbeitsgemeinschaft für Beamtenwiffenschaft behandeltfolgende Gebiete :
a) Geschichte des Beamtentums in den verschiedenen Län¬dern .
b) Soziologie des Beamtentums .
c ) Beamtenwirtschaftslehre und -Politik.6) International vergleichende Beamtenwissenschaft.e ) Beamtenrecht .
f ) Beamtenorganisationslehre .
g ) Beamtenstatistik .h ) Beamtenfachkunde.
i ) Grenzgebiete der Beamtenwissenschaft.Fertiggestellt ist :

a ) das Beamtcnarchiv (umfassend zur Zeit rund 20 000Karten ),d) Kartei der Literatur über wirtschaftliche Berwaltung(umfassend zur Zeit rund 1300 Karten ) .Die Arbeitsgemeinschaft für Psychotechnik hat eine Psycho -technische Beratungsstelle eingerichtet, die Auskünfte und An¬weisungen über die Eignungsuntersuchung von Personal fürden Bürodienst , für statistische Arbeite,^ Lochkartenverfahren,Telephonistinnen u . dgl. abgibt.
Die Auskunftsstelle

über Neuerungen auf dem Gebiete der Bürorcform ist ein¬gerichtet. Genaue Auskünfte können schon zur Zeit nament¬lich über die neuestern Einrichtungen der Reichsministerien^lüd des Magistrats Berlin gegeben werden . Andere Aus¬künfte werden an Hand einer Kartei erteilt . Als Grundlagehierfür dienen die Mitteilungen der fachlichen Berater , dieNachrichten der Fachblätter und die eigenen Erfahrungen desInstituts . Sobald der Ausbau der Kartei beendet ist, werdenalle Behörden auf die Auskunftsstelle hingewiesen werden.
Musterausstellungen .

Behörden und Beamte finden für Büroreformen , in derPrivatindustrie zwar viele Anregungen , aber gewöhnlich nichtin einer Form , die ihnen unmittelbar die Anwendung für ihrebesonderen behördlichen Aufgaben zeigt. Auch ist es schwer ,dte guten allgemeinen Vorschläge der Firmen von dem zutrennen , was der Anpreisung eigener Fabrikate dient . Esliegt daher zugleich im Jntereffe der Behörden wie der Pri -vatindustrie , die sachliche Unterrichtung darüber , wie neuzeit¬liche Büromethoden auf Behörden angewcndet werden können,von der Auswahl der Fabrikate zu trennen . Diesem Zwecksollen die Musterausstellungen des Diwiv dienen.In ihnen sollen Einrichtungen und Methoden, die unterVerwertung der neuesten Forschungen über Arbeitsersparnisin Behörden tatsächlich eingeführt und praktisch erprobt wordensind , in der Anwendung auf den Behördenbetrieb schematischübersichtlich nachgebildet und vorgeführt werden . Zweck die-ftr Ausstellungen soll es dagegen nicht sein, für einzelne Fa -drikate zu werben . Soweit mehrere Fabrikate für die glei¬

chen Zwecke vorhanden sind , soll vielmehr im allgemeinen aufdie Auswahl kein Einfluß genommen werden . Sobald die
Raumverhältnisse es gestatten , soll den Firmen Gelegenheitgegeben werden, in Verbindung mit diesen schematischen Mu -
sterausstelluugen einzelne Beispiele ihrer Angebote zu zeigen.Als Anfang wurde mit Unterstützung des Preußischen Mi¬nisters des Innern in der Großen Berliner Polizeiausstel¬lung eine kleine Ausstellung

Neuzeitliche ' Bürotechnik in der öffentlichen Berwaltungeingerichtet. In entgegenkommender Weise erklärte sich das
Reichsministerium des Innern und das Reichspostministeriumzur Beteiligung bereit . Wegen Raummangels , konnte leidereine Mitbeteiligung anderer Verwaltungen nicht ermöglichtwerden.

In übersichtlicher Anordnung wurden vorgeführt : vomReichsministerium des Innern eine Musterregistratur , nachder neuen , soeben erschienenen gemeinsamen Geschäftsord¬nung der Reichsministerien , die in einem als Bürozimmergedachten Raum untergebracht war . Die Beschaffung ist un¬ter Verwendung vorhandener Möbel mit den geringsten Mit¬teln möglich .
Die Deutsche Reichspost stellte eine größere Zahl von Ge¬genständen aus der Praxis des Betriebes aus , u . a . : Brief¬öffner, Rohrpost, gleislose Seilpost , Briefschließ- und Heft»apparat , Barfreimachungsmaschine , Schreibmaschinen, ver¬schiedene mechanische Aktenordner, Aktenförderanlage mitwahlweisem Stellenverkehr , ferner ein selbsttätiges Büro -

Fernsprechvermittlungsamt usw.
Auch Erfindungen von Beamten wurde ein Platz einge¬räumt .
Das Diwiv selbst beteiligte sich mit einem nach seinen An¬gaben gebauten Behördenschreibtisch und dem dazu notwen¬digen Schreibgerät , Rechenmaschinen, Karteien , neuzeitlichenSchreibtisch- und Schreibmaschinenlampen , einem Sortierappa¬rat zum Anlernen im alphabetischen Ordnen usw. EineReihe von Schaubildern unterrichtete über wirtschaftlicheVer¬waltung , Nationalisierung usw.Die Ausstellung wurde u . a . besichtigt von den HerrenReichspostminister Or. Stingl , Staatssekretär Sautter , vomReichspostministerium, Staatssekretär Or. Zweigert vomReichsministerium des Innern und vielen anderen namhaf¬ten Persönlichkeiten, die sich übereinstimmend lobend überZweck und Durchführung aussprachen . Für die Teilnehmeran den Fachkursen der Verwaltungsakademie sowie für vieleandere Beamtengruppen wurden Führungen veranstaltet . DerPreußische Herr Minister des Innern als Veranstalter derGroßen Berliner Polizeiausstellung gab seiner Anerkennungdadurch Ausdruck, daß er der Verwaltungsakademie Berlin alsMutteranstalt des Diwiv in Anerkennung hervorragender Lei¬stungen bei Vorbereitung und Durchführung der GroßenPolizeiausstellung Berlin 1926

den Großen Staatspreis verlieh .Die kleine Ausstellung erfüllte den damit beabsichtigtenZweck. Sie zeigte der Öffentlichkeit, daß die Behörden durch¬aus bemüht sind , sich alle Neuerungen moderner Wirtschafts¬führung zunutze zu machen,' und sie gab der Beamtenschaft einanschauliches Bild über den Stand neuzeitlicher Bürotechnik.Die meisten Gegenstände, namentlich die schematische Wie¬dergabe der neuen Musterregistratur der Reichsministerien ,wurden als ständige Ausstellungen in die Räume des Institutsübernommen . Dort wird von neutraler Stelle aus den Be¬hörden und der Beamtenschaft wirffchaftlicher Anschauungs¬unterricht vermittelt . Jy dieser Ausstellung ist grundsätzlichjedes geschäftliche Interesse ausgeschaltet . (Schluß folgt.)

Änderung der Dienstwohnungsvorschriften
Durch einen Erlaß des Reichsfinanzministers vom 5. März1928 — P II/III 52 921(27/1 , B 3078/28 — werden die Än¬derungen der Dienstwohnungsvorschriften für den Bereich derNeichsfinanzverwaltung erläutert . Danach kann die Nutz¬fläche für Dienstwohnungen von Oberregierungsräten in derRegel mit 140 Quadratmeter angenommen werden , fürDienstwohnungen von OberinspeÜoren und Bezirkszollkom-missaren mit 100 Quadratmeter , für Dienstwohnungen derZollassistenten und der Zollbetriebsassistenten des Grenzaus -sichtsdienstes einschließlich Küche mit 65 Quadratmeter , fürBeamte der Besoldungsgruppen A 8 bis 12 können Badeein¬richtungen oder Gemeinschaftsbäder vorgesehen werden , wennderartige Einrichtungen in gleichartigen Wohnungen ortsüb¬lich sind .

Die Amtstitel in Österreich
Die Amtsbezeichnung („Amtstitel "

) der Beamten werdendurch Verordnung der Bundesregierung festgesetzt . Sie sinddurch den Dienstposten bedingt und gesetzlich geschützt. Durchdiese Anordnungen wird die Verleihung von Titeln höhererRänge an Beamte niederer Ränge verhindert . Mit diesen Ver¬leihungen war kurz nach Kriegsende ein großzügiger Unfuggetrieben worden, indem etwa 200 neue Amtstitel , aus mehrals 300 Fremdworten zusammengesetzt, zum Teil ganz unaus¬sprechliche , neugebildet worden (Amtstitel -Jnflation ) . Die ein¬mal erworbenen höheren Titel dürfen zwar weitergeführtwerden ; doch sind diejenigen Beamten , deren Dienstpostenihrem Amtstitel entspricht, ermächtigt, ihrem Amtstitel dasWörtchen „wirklicher" voranzustellen, z . B. „wirklicher Militär¬intendanturoberkommissär ".

4. Post- und telegraphenwiffenschaftliche Woche in MünchenIn der Zeit vom 30 . April mit 5 . Mai wird die Abtei-lung 6 des Reichspostministeriums in Verbindung mit derVerwaltungsakademie München di« 4. post- und telegraphen¬wissenschaftliche Woche abhalten .Zur Teilnahme werden, da die räumlichen Verhältnissefür eine größere Anzahl nicht ausreichen , 130 Beamte zuge-lassen. 15 Plätze treffen davon auf Beamte , dte ihren Dienst-sitz in München haben, 15 Plätze wurden , wie im Vorjahr «,der OPD . Stuttgart zur Verfügung gestellt. Von den üb¬rigen Beamten können dem Personalstand entsprechend ausdem Bezirk der OPD . Augsburg 15. Bamberg 11, Lands .Hut 7, München (Land ) 7, Nürnberg 20, Regensburg 11 ,Speyer 15, Würzburg 14 Herren teilnehmen .Die in den drei letzten Jahren in München abgehaltenenpost- und telegraphenwissenschaftlichen Wochen sind hinsicht¬lich ihrer Vorträge auf einer solchen Höhe gestanden , daß siejedem Vergleich mit den Berliner post- und telegraphen -wissenschaftlichcn Wochen standhalten können.

Kinderzufchläge für Beamte
Die Reichsbahn verfügt :
In den Fällen , in denen ein Kind die Berufsausbildung alsLehrling ohne Verschulden unterbrechen muß , weil es vomLehrherrn wegen schlechter Geschäftslage entlassen worden ist,und es dem Vater nicht möglich ist, das Kind sofort in eineandere Lehrstelle unterzubringen , bestehen keine Bedenken, daßder Kinderzuschlag in der Zwischenzeit bis zur Dauer von dreiMonaten weitergezahlt wird , wenn eine Unterbringung desKindes in eine neue Lehrstelle nachweislich nicht früher mög¬lich war .
In den Fällen , in denen für die in der Berufsausbildungbefindlichen Kinder , die als Lehrling ein Handwerk erlernenund von dem Lehrherrn freie Wohnung und Beköstigung er¬halten , die Zahlung eines Lehrgeldes gefordert wird , stellendie Beamten oft das Verlangen , daß >der festgesetzte Wert derSachbezüge, die zum eigenen Einkommen des Kindes zählen,um das vertragsmäßige Lehrgeld, die Ausgaben für Beschaf¬fung von Handwerkszeug und Berufskleidung , die Kosten fürtägliche Bahnfahrten zur Arbeitsstätte und dgl . gekürzt wird.Dies Verlangen der Beamten kann nicht für gerechtfertigt ge¬halten werden. Der Kinderzuschlag soll nicht dazu dienen, dieBeamten von den Kosten der Schul - oder Berufsausbildungihrer Kinder ganz zu entlasten , sondern er wird nur als Bei¬hilfe zur Erziehung und Ausbildung der Kinder gewährt .Wenn ein Kind in der Berufsausbildung schon ein- eigenesEinkommen — im vorliegenden Falle die Sachbezüge — hat ,so ist dadurch bet Beamte bereits zu einem Teile des Unter¬halts des Kindes enthoben. Eine weitere und unter Umstän¬den eine völlige Entlastung des Beamten würde eintreten ,wenn das Einkommen des Kindes um das Lehrgeld und son¬stige durch die Berufsausbildung notwendige Ausgaben gekürztwerden würde, so daß schließlich das Einkommen des Kindesimmer unter dem für die Kürzung des Kinderzuschlags inFrage kommenden Betrage (jetzt 393vn) bliebe, und der Kinder¬

zuschlag voll ausbezahlt werden müßte .

Urlaub aus Anlaß der Bewerbung um einen Parlamentssitz
Der Reichspostminister hat am 28 . Februar 1928 folgendeVerfügung erlassen :
„Nach Artikel 39 Abs . 2 der Reichsverfassung ist den Be¬amten , die sich um einen Sitz im Reichstag oder in einemLandtag bewerben, der zur Vorbereitung ihrer Wahl erforder¬liche Urlaub zu gewähren .Die Voraussetzungen des Art . 39 Abs. 2 liegen vor, wenn

anzunehmen ist, daß ein Beamter ernstlich als Bewerber fürdas Amt eines Mitglieds des Reichstags oder eines Landtagsin Frage kommt. Für eine Bewerbung genügt aber nicht schonirgendeine mehr oder minder aktive Anteilnahme an den
Wahlvorbereitungen im Dienste der Partei , vielmehr muß dieernste Absicht des Beamten , sich zur Wahl aufstellen zu las¬sen, vorliegen . Ob die Voraussetzung gegeben ist, kann nurvon Fall zu Fall geprüft und muß auf Verlangen der Be¬hörde nachgewiesen werden . Es würde für den Nachweisz . B . genügen, wenn ein Beamter in die zur Wahl empfoh¬lene offizielle Kandidatenliste einer Partei ausgenommenworden, oder wenn sonst unzweifelhaft erkennbar ist, daß ervon einer Partei für den Reichstag oder für einen Landtagaufgestellt worden ist.

Der Urlaub ist zu gewähren , soweit er zur Vorbereitungder Wahl erforderlich ist. Die Entscheidung hierüber trifft— je für den eigenen Geschäftsbereich — die OPD ., dasTRA ., die Hauptverwaltung der Versorgungsanstalt der DRP .und die Direktion der Reichsdruckerei. Bei der Entscheidungist entgegenkommend zu verfahren . Beschwerde über die Ent »/scheidung ist im Dienstaufsichtswege zulässig. '
Aus Anlaß einer solchen Beurlaubung etwa entstehendeStellvertretungskosten sind auf die Postkasse zu übernehmen .Hinsichtlich der Dienstbefreiung von Angestellten oder Ar¬beitern aus Anlaß ihter etwaigen Aufstellung als Reichstags -

wahlkändidaten gilt die hierüber veröffentlichte Bestimmung .
"

B» m Reichssparkommiffar
Durch den Ergänzungsetat des Reichshaushalts für 1927wurde der Reichssparkommissar und sein Bureau dem Rech¬nungshof des Deutschen Reichs angegliedert . Sein Bureaubefindet sich Berlin W 8, Wilhelmstr . 82/85. Zur Durchfüh¬rung seiner Aufgaben behält der Reichssparkommissar das ihmbereits zuerkannte Recht der Prüfung und Besichtigung vonReichsbehörden, wie auch diese ihm oder seinen Beauftragtenzur Auskunft in weitgehendem Maße und ebenso zu seinerBeteiligung und Zuziehung bei organisatorischen oder finan¬ziellen Maßnahmen verpflichtet sind . Das Reichsfinanzmini¬sterium hat dem Reichssparkommiffar bei der Aufstellung derHaushaltsvoranschläge hinzuziehen . Die Ermächtigung derReichsregierung für den Reichssparkommiffar zur Beanspru¬chung der Landesregierungen zwecks Information über Lan¬des- und Gemeindebehörden ist aufrechterhalten worden, fer¬ner ist ihm die Genehmigung zu Prüfungen auch bei Landes¬verwaltungen auf Wunsch der betreffenden Landesregierungenerteilt worden. Der Reichssparkommiffar ist weiter befugt,an den Sitzungen der Reichsregierung teilzunehmen und An¬träge zu stellen, ebenso steht ihm das Recht zu, sich an denSitzungen des Reichstags , des Reichsrats und des Reichs¬wirtschaftsrats oder ihrer Ausschüsse zu beteiligen .

Brrsorgungsanwärter , Angestelltenversicherungspflicht derals Angestellte Beschäftigten
Die Anwartschaft im Sinne des § 11 des ABG . kann nurden Angestellten gewährleistet werden, von denen eine Stelleversehen wird , die nach den bestehenden Verwaltungsgrund¬sätzen den allgemein üblichen Übergang zu einer Anstellungmit späterer Berechtigung auf Ruhegeld und Hinterbliebenen¬fürsorge bietet und das Ausscheiden der Angestellten dahernicht wahrscheinlich macht. Bei allen anderen Beschäftigungen,die keine Aussicht bieten, daß die Angestellten in Verbindungmit der Angestelltenbeschäftigung in eine Beamtenstelle ein¬berufen werden , und bei denen daher mit dem Ausscheidenzu rechnen ist, kann von der Befreiungsmöglichkeit des 8 11kein Gebrauch gemacht werden.Da in der Heeresverwaltung die in Hilfsarbeiterstellen an-gestellten Versyrgungsanwärter in keiner Verbindung miteiner späteren Einberufung als Beamter beschäftigt werden,besteht nicht die Möglichkeit, sie allgemein von der Augestell«tenversicherung zu befreien . (RWM ., HBerwAmt , 15. 2. 1928 ,Rr . 365/2. 28 . V 1 . HVBl . 19.)


	[Seite 502]
	[Seite 503]

